
2. Grundregeln und taktisches Verhalten 
SV-Angehöriger im Umgang 
mit Strafgefangenen bzw. Verhafteten

2.1. Begleitung Strafgefangener bzw. Verhafteter 
innerhalb der StVE bzw. UHA

B e a c h t e  :

Ф Der Anlaß der Begleitung (Zuführung zur Verneh
mung, ärztliche Betreuung, Absonderung, Aufenthalt 
im Freien, Arbeitseinsatz, Einlieferung in Arrest u. a.) 
sowie die Anzahl und Zusammensetzung der zu be
gleitenden Strafgefangenen bzw. Verhafteten (Per
sönlichkeit) müssen bekannt sein.

M a ß n a h m e n  :

• Aufstellung Strafgefangener bzw. Verhafteter nach 
Verlassen bzw. vor Betreten des Verwahrraums neben 
der Tür — Schloßseite. Verhaftete sowie Strafgefan
gene, die in Isolierbereichen, Arrest oder gesonder
ten Vollzugsabteilungen untergebracht sind bzw. von 
denen besondere Gefahren ausgehen (sofern sie 
nicht in Formationen antreten), mit dem Gesicht zur 
Wand, Hände auf dem Rücken.
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